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Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Uster sind herzlich eingeladen zur 
Kirchgemeindeversammlung am 

 
 

Dienstag, 20. Juni 2023, 19.30 Uhr 
Kirchgemeindehaus Kreuz, Zentralstrasse 40, Uster 
 
Geschäfte: 
1. Abnahme der Jahresrechnung 2022 
2. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 
3. Jahresbericht 2022 zur Kenntnisnahme 
4. Schlussbericht Wohnunterstützungsfonds zur Kenntnisnahme 
 
Im Anschluss an die Versammlung erfolgen Informationen zu aktuellen Themen. 
 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz sind mindestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung 
schriftlich der Kirchenpflege Uster einzureichen. 
 
Die Akten liegen ab Freitag, 6. Juni 2023, im Kirchgemeindehaus Kreuz, 2. Stock, 
Zentralstrasse 40, 8610 Uster zur Einsicht auf. Ebenfalls können diese von der Webseite 
www.refuster.ch heruntergeladen oder auf Verlangen zugestellt werden. 
 
 
Uster, 16. Mai 2022 
 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Uster 
 
 
 
 
Sabina Bezzola Raul Godinez 
Kirchenpflege Präsidium Verwaltung a.i. 
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Geschäft 1: 
Abnahme Jahresrechnung 2022 
 

1.1 Gesamtergebnis 

Die Jahresrechnung 2022 schliesst bei einem Aufwand von CHF 4‘300‘441.49 und einem Ertrag von 
CHF 4‘862‘986.18 mit einem Gewinn von CHF 562‘544.69 ab. Budgetiert war ein Gewinn von CHF 
220‘800.00. 

Zum positiven Resultat beigetragen haben einerseits tiefere Personalkosten und eine gute 
Budgetdisziplin beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand, andererseits wurden auch Ein-nahmen 
generiert, die nicht budgetiert waren.  

Des Weiteren bescherten uns höhere Steuereinnahmen ein sattes Plus von 6.7% gegenüber dem 
Budget. Die Corona-Pandemie liess Landeskirche und Gemeindeamt des Kantons Zürich die 
prognostizierten Steuereinnahmen konservativ einschätzen, was wir im Budget berücksichtigten und uns 
nun ein besseres Resultat beschert. 

Innerhalb der verschiedenen Schwerpunkte gab es gegenüber dem Budget nur wenige grosse 
Abweichungen – und wenn, dann meist zugunsten der Rechnung. Wie befürchtet, belasteten die 
gestiegenen Energiekosten im Ressort Liegenschaften die Rechnung jedoch markant. Auch waren im 
gleichen Ressort unvorhersehbare Unterhaltsarbeiten auszuführen. 

Die entspannte Pandemielage liess erfreulicherweise wieder mehr Konzerte zu als vorgesehen, was 
sich mit höheren Ausgaben bemerkbar machte. Weniger Einnahmen als budgetiert musste leider auch 
die Zeitschrift Reformiert verzeichnen. Der höhere Transferaufwand sowie die tiefer ausgefallenen 
Entgelte schmälern das Ergebnis ebenfalls. 

Schlussendlich resultiert doch ein respektabler Gewinn. Dieser fliesst ins Eigenkapital, welches sich per 
Ende Dezember 2022 auf CHF 10’371 Mio. erhöht (Vorjahr CHF 9’808 Mio.). 

1.2 Erfolgsrechnung 
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1.3 Bilanz 
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1.4 Übersicht der verschiedenen Aufwände 
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1.5 Übersicht der verschiedenen Erträge 

 

1.6 Übersicht der verschiedenen Steuern  

 
 
 
 
 
 
  

Antrag der Kirchenpflege 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende 
Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. 
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Geschäft 2: 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse 
Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten 
die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand (Kirchenpflege). 

 Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet 
der Gemeindevorstand (Kirchenpflege) spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 

 In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person 
kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion 
stattfindet. 

 
 

Geschäft 3: 
Jahresbericht 2022 zur Kenntnisnahme 
 
Der Jahresbericht 2022 wurde als Beilage der Zeitung reformiert am 28. April 2023 zugestellt. Er kann 
auch auf der Webseite www.refuster.ch eingesehen oder heruntergeladen werden. 
 
 
 
 

Geschäft 4: 
Schlussbericht Wohnunterstützungsfonds zur Kenntnisnahme  
 

Schlussbericht Wohnunterstützungsfonds (WUF) 
 
 
Ausgangslage 
In der Kirchgemeindeversammlung vom 22.06.2021 erfolgte eine Information an die Bevölkerung über 
den aktuellen Stand des WUF. 
 
Aus dem Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22.06.2021: 
Wohnunterstützungsfonds 
Die Kirchenpflege hat sich zur Einstellung des Wohnunterstützungsfonds entschieden. Die bestehenden 
Fälle wurden aufbereitet, Risikos mussten abgeschätzt werden. Per Ende Mai 2021 waren 21 Fälle 
pendent. 
Der WUF war gut angedacht und hat Vielen geholfen, stellt nun aber ein grosses finanzielles Risiko für 
die Kirche dar. Die Garantien übersteigen die offenen Mietzinskautionen beträchtlich. Es soll vermieden 
werden, dass schlussendlich Steuergelder für die Deckung von Garantien und Solidarhaftungen 
eingesetzt werden müssen. Das war nie so vorgesehen. 
 
Seit diesem Zeitpunkt wurde nicht mehr offiziell über den Stand des WUF informiert. Mit diesem 
Schlussbericht wird dem Bedürfnis aus der Bevölkerung nach Klarheit Rechnung getragen. 
 
 
Stand Wohnunterstützungsfonds 31.12.2022 
Die Bezirkskirchenpflege hat mit Beschluss vom 31.12.2021 Vermerk genommen, dass die 
Kirchenpflege am 7.06.2020 beschloss, aus dem WUF keine neuen Leistungen mehr auszuzahlen. 
Gleichzeitig hat die Bezirkskirchenpflege die von der Kirchenpflege bestimmten Massnahmen zur 
Reduzierung der finanziellen Risiken zur Kenntnis genommen. 
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Die Bezirkskirchenpflege ist der Ansicht, dass die Verantwortung des WUF auf die gesamte 
Kirchenpflege zu übertragen ist und nicht wie mit Beschluss vom 7.06.2020 nur dem Ressort Finanzen 
angehört. 
 
An ihrer Sitzung vom 11.04.2022 beschliesst die Kirchenpflege: 

 Die Kirchenpflege als Kollegialbehörde ist rückwirkend ab 1.01.2022 verantwortlich für 
den WUF. 

 Auf eine Erstellung eines neuen WUF Reglements wird verzichtet. Der WUF bleibt 
eingestellt. 

 Die beschlossenen Massnahmen, wie monatliche Abstimmung der Einzelkonti pro 
Kreditnehmer, regelmässige Überprüfung der Kreditnehmer über 
Rückzahlungsmöglichkeiten sowie Kontrolle über die Zahlungssaustände, bleiben 
bestehen. Die Durchführung der Kontrolle liegt bei der Verwaltung in Zusammenarbeit 
mit dem Finanzvorstand. 

 Der aktuelle Bestand des Wohnunterstützungsfonds wird zur Kenntnis genommen. 
 Der Finanzvorstand wird aufgefordert, halbjährlich die Kirchenpflege sowie die 

Bezirkskirchenpflege über den Stand des Wohnunterstützungsfonds zu informieren, 
erstmals per 30.06.2022 

 
 
Aktuelle Fälle 
Per 31.12.2022 sind folgende Fälle offen: 
 

 Solidarhaftungen 0 Fälle (Alle noch offenen Fälle sind 2021 ausgelaufen) 
 Darlehen 22 Fälle (offener Betrag, CHF 72'492.40) 
 Kautionen 17 Fälle (offener Betrag CHF 74‘607.00) 

 
 
Kontostand 
31.12.2022 Stand Konto WUF CHF 22'205.31 
31.12.2021 Stand Konto WUF CHF 15‘754.96 
31.12.2020 Stand Konto WUF CHF 19‘856.51 
 
Rückzahlungen CHF 11‘699.75 
 
Forderungen KEINE 
 
 
Weiteres Vorgehen 

 Seit Beginn der Aufarbeitung der WUF – Fälle konnte mit sämtlichen Klienten Kontakt 
aufgenommen werden. 

 Alle Mietzinskautionen sind auf die reformierte Kirchgemeinde umgeschrieben worden. 
 Die Darlehensbezüger wurden angeschrieben und angefragt, ob eine mögliche 

Rückzahlungsmöglichkeit besteht. Zwei Fälle sind komplett bezahlt worden, weitere vier 
Fälle bezahlen nun monatlich einen Betrag via Dauerauftrag retour. 

 Ende Jahr bekommen alle Klienten einen aktuellen Auszug zugestellt. Dies gilt auch als 
Erinnerung, dass noch ein Darlehen besteht. 

 Die Verwaltung ist laufend daran, die Fälle zu bearbeiten. 
 
 
 

Der offizielle Teil der Kirchgemeindeversammlung ist beendet. 
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Diverse Informationen zu aktuellen Themen 
 
Im Anschluss an die Versammlung erfolgen Informationen zu aktuellen Themen.  
 
 
 
 
 
Zum nachfolgenden Apéro sind alle herzlich eingeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformierte Kirche Uster 
Zentralstrasse 40 
8610 Uster 
 
044 943 15 15 
kirche@refuster.ch 
www.refuster.ch 


